
 
 
 

Vereinssatzung 
 
 
 

Präambel 
 
Das Netzwerk Mediation e.V. fördert den Gedanken der einvernehmlichen Beilegung von Streitigkeiten 
in allen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens. Es entwickelt und verbreitet als neue Methode 
der Konfliktregelung die Mediation (= Vermittlung) auf der Grundlage von Erkenntnissen aus den 
Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften und der Psychologie. 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
Der Verein führt den Namen „Netzwerk Mediation“ und soll in das Vereinsregister eingetragen werden; 
nach der Eintragung führt er den Zusatz „e.V.“. 
Der Verein hat seinen Sitz in Regensburg. 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt am 01. Januar 2004. 
 
 

§ 2 
Zweck des Vereins 

 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
Zweck des Vereins ist die Förderung der Aufklärung über Mediation (= Vermittlung) als Hilfsangebot zur 
Konfliktbearbeitung und -lösung mit dem Ziel der Unterstützung der Bildung und Erziehung sowie der 
Wissenschaft und Forschung. 
 
Zur Verwirklichung des Vereinszwecks fördert der Verein den interdisziplinären Fachaustausch unter 
anderem durch Schulungen, Vorträge und kollegiale Intervision, veranstaltet unter anderem 
Fachvorträge von Mitgliedern oder Dritten, Bildungsveranstaltungen für Interessierte und Betroffene 
und betreibt Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen der Konfliktprävention, der 
Kommunikationsförderung, des Umgangs mit Konfliktsituationen. 
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Der Verein erarbeitet darüber hinaus u.a. allgemeine Grundsätze und Regeln für die Durchführung von 
Verfahren zur Konfliktbeilegung und erstrebt deren Anerkennung im öffentlichen Leben. 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
 
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 
Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung 
ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht dem zuständigen Finanzamt vorzulegen. 
 
 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche und jede juristische Person werden, die den 
Vereinszweck fördern will. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand 
einzureichen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Antrag soll den Namen, das Alter, den 
Beruf und die Anschrift des Antragstellers sowie die Angabe enthalten, in welcher Weise der 
Antragsteller den Vereinszweck zu fördern beabsichtigt. 
Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss kann Beschwerde zur nächsten 
Mitgliederversammlung erhoben werden. 
 
 

§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt oder durch Ausschluss 
aus dem Verein. 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist jederzeit ohne 
Kündigungsfrist zulässig. 
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein oder ihr Verhalten in grober Weise 
gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung 
mit drei Viertel Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 
 

§ 5 
Mitgliedsbeiträge 

 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Art und Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit werden 
von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 



  Netzwerk Mediation e.V. - Satzung 

  Seite 3 

 

§ 6 
Organe des Vereins 

 
Der Verein hat zwei Vereinsorgane, die Mitgliederversammlung und den Vorstand. 
 
 

§ 7 
Vorstand 

 
Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem 1. und dem 2. Vorsitzenden sowie dem 
Schatzmeister und dem Schriftführer. Der 1. und 2. Vorsitzende sind jeweils einzeln 
vertretungsberechtigt. 
 
Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Rechtsgeschäfte mit einem Betrag 
über 300,00 € sind für den Verein nur verbindlich, wenn drei Vorstandsmitglieder zugestimmt haben. 
Grundstücksgeschäfte und Rechtsgeschäfte mit einem Betrag über 1.000,00 € unterliegen dem 
Zustimmungsvorbehalt der Mitgliederversammlung. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt; sie bleiben 
auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Nur Vereinsmitglieder können 
ein Vorstandsamt bekleiden. Mit dem Ende einer Vereinsmitgliedschaft endet auch das Vorstandsamt. 
 
 

§ 8 
Zuständigkeit des Vorstands 

 
Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung 
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 
- Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen; 
- Einberufung der Mitgliederversammlung; 
- Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 
- Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Buchführung; Erstellung eines Jahres- und 

Kassenberichts; 
Der Vorstand ist verpflichtet, in allen wichtigen Angelegenheiten die Meinung der 
Mitgliederversammlung einzuholen. 
 
 

§ 9 
Beschlussfassung des Vorstands 

 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandsitzungen, die vom 1. Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung von dem 2. Vorsitzenden, schriftlich, fernmündlich, durch Telefax oder Email 
einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten, sofern nicht 
alle Vorstandsmitglieder auf die Einhaltung der Ladefrist verzichten. Die Tagesordnung soll mitgeteilt 
werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Die 
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Beschlussfassung erfolgt einstimmig. Über die Sitzung des Vorstands ist vom Schriftführer ein Protokoll 
aufzunehmen. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die 
gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder 
ihre Zustimmung zu der beschließenden Regelung erklären. 
 
 

§ 10 
Kassenführung 

 
Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster Linie aus Beiträgen und 
Spenden aufgebracht. 
 
Der Schatzmeister hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrechnung zu erstellen. 
Zahlungen dürfen nur aufgrund von Auszahlungsanordnungen nach Maßgabe von § 7 Abs. 2 und § 9 
dieser Satzung geleistet werden. 
 
Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die jeweils auf zwei Jahre gewählt werden, zu prüfen. 
Sie ist der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 
 
 

§ 11 
Mitgliederversammlung 

 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine Stimme. Zur Ausübung 
des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist 
für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei 
fremde Stimmen vertreten. 
Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig: 
- Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; 
- Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands; 
- Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags; 
- Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer; 
- Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Vorstand; 
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins; 
- Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags sowie über die 

Ausschließung eines Mitglieds; 
- Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die 
Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in 
Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die Meinung der Mitgliederversammlung einholen. 
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§ 12 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

 
Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom 
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Die 
Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
Der Verein fasst seine Beschlüsse überwiegend in Mitgliederversammlungen. Es werden daher neben 
der ordentlichen Jahresmitgliederversammlung regelmäßige Mitgliederversammlungen einberufen. Die 
Einberufung hat weiter zu erfolgen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die 
Einberufung von einem Zehntel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand 
schriftlich verlangt wird. 
 
 

§ 13 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden 
oder einem anderen Mitglied des Vorstands geleitet. Die Versammlung kann jedoch hiervon abweichend 
den Leiter bestimmen. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der 
vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschluss übertragen werden. 
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über die 
Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens sowie einen Internet-Auftritt beschließt die 
Mitgliederversammlung. 
 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig, 
wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 
 
Die Mitgliederversammlung fasst alle Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Für die Änderung der 
Satzung und die Auflösung des Vereins ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichen ist. Es soll folgende Feststellungen 
enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, 
die Namen der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und 
die Art der Abstimmung. 
Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich von dem Versammlungsleiter festgelegt. Die Abstimmung 
muss jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein Fünftel der erschienen Mitglieder dies beantragt. 
 
 



  Netzwerk Mediation e.V. - Satzung 

  Seite 6 

 

§ 14 
Auflösung des Vereins 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer nur zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung 
mit der im § 13 dieser Satzung festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. und der 2. Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, 
dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
an das 
   Netz für Paare e.V., 
   Landshuter Straße 13a, 
   93047 Regensburg, 
 
das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden 
hat. 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 07. Januar 2004 errichtet. 
 


